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Das

Iſteiner Dinggericht .

Eines der heiligſten Kleinode der Volksfreiheit iſt die volksthümliche
offene und unabhängige Gerichtspflege . Das Volk , als Inbegriff aller
Klaſſen und Stände eines Landes , ſoll ſein Recht verſtehen und
ſein eigner Richter ſeyn — dieſe Forderung iſt ſo alt und naturge⸗
mäß , daß alle gelehrten Sophismen nichts dawider vermögen . Die alt⸗
deutſche Verfaſſung gewährte der Nation das unabhängige Volksgericht ,und machte ſie dadurch ſtark , gebildet und wohlhabend ; ja , ihr eigenthüm⸗licher Lebenskeim beruhte auf dieſem Inſtitut . Als Karl der Große ausdem Chaos der Völkerſtämme einen Staat errichtete , ehrte er die nationalen
Verfaſſungen und die volksthümliche Gerichtspflege — und ſein Werk iſtihm geglükt . Als das wilde Interregnum das Reich an den Rand des Un —
terganges gebracht hatte , rettete es König Rudolf vorzüglich dadurch , daßer den Landfrieden , das heißt , das Gerichtsweſen wieder herſtellte ; denn
wahrlich , nur durch die Idee des volksthümlichen Rechts und ſeiner verfaſ⸗
ſungsmäßigen Ausübung bändigte er den dämoniſchen Geiſt , welcher Deutſch⸗land zerrüttete .

9Aber ohngeachtet der tiefen Begründung des Volks - oder Geſchwor — 1nengerichts im deutſchen Leben , ohngeachtet der treuen Anhänglichkeit
11

des gemeinen Mannes wie des gebildetern Vaterlandsfreundes an daſſelbe ,ſollte es der Nation dennoch verkümmert und entriſſen werden . Die römi⸗
ſchen Waffen hatten es nicht vermocht , die deutſche Freiheit und Nationalin
tät zu unterjochen ; aber leider , d as römiſche Recht vermochte es !

2Umſonſt hatte man in den Städten , wie auf dem Lande , über dieſes ge⸗
35

fährliche Erbtheil der abſolutiſtiſchen Hohenſtaufen geklagt , und umſonſtdavor gewarnt — die Gelehrten betheten es an „ Adel und Fürſten fandenes vortheilhaft ! Da erhob ſich zum zweitenmale der Kampf für die deutſche
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Freiheit und Nationalität ; aber die Feder Ulrichs von Hutten war nicht

ſo glüklich, wie das Schwert des Helden von Teutoburg . Ueber der

Kirche vergaß man den Staat , die Nation zerfiel in zwei Partheien , welche

ſich auf Leben und Tod verfolgten — und während des traurigen Kampfes

ſezte ſich das fremde Recht für bleibend auf den Thron ( Y!

Jezt folgte ein Schlag , eine Schmach und Demüthigung der andern .

Es folgten der dreißigjährige Krieg und weſtphäliſche Friede ; es folgten die

Invaſionen Ludwig des Vierzehnten und der Republik ; es folgten die Auf⸗

löſung des Reichs , der Despotismus des fremden Diktators und die tiefſte

Erniedrigung des deutſchen Namens .

Da endlich , nach ſo viel ' bittern Leiden , erhob ſich der Nationalgeiſt

wieder , das fremde Joch wurde abgeworfen , und wir leben jezt in einer

Gährung , aus welcher die Wiedergeburt Deutſchlands hervorgehen wird .

Tauſend Kräfte arbeiten öffentlich und im Stillen an der nationalen Ein⸗

heit und volksthümlichen Freiheit durch Landeskonſtitutionen , Wehrverfaſ —

ſungen , Zivil⸗ und Kriminalgeſezbücher . Und wem hätte man dieſes er⸗

neuerte Bewußtſeyn , dieſe edle Richtung nach einem nationalen Ziele , nach
einem zeitgemäßen Fortſchritte , eher zu verdanken , als den Rükbliken in die

freiere , glücklichere und glorreichere Vergangenheit ?

Nichts Intereſſanteres und Wichtigeres , nichts Ehrwürdigeres kann uns

alſo die vaterländiſche Geſchichte biethen , als was Aufſchluß gibt über die

alte National⸗Verfaſſung und Freiheit , über das alte volksthümliche Ge⸗

richsweſen , über den politiſchen und Rechtszuſtand , in welchem die Nation

groß und blühend geworden . Daher hat ſich in neuerer Zeit unſere Ge⸗

ſchichtsforſchung auch vorzüglich hierher gewendet , und manche ihrer Re⸗

ſultate auf dieſem wichtigen Wege ſind bereits vielfältig in die Geſchicht —

ſchreibung übergegangen ; ſie werden über kurz oder lang ihre freudigen

Früchte tragen .

In dieſem Sinne folget hier die Beſchreibung und Geſchichte des Iſtei —
ner Dinggerichts , deſſen Urkunden und Akten ziemlich vollſtändig er⸗

0 halten ſind , als Beitrag zur Kenntniß des altdeutſchen Gerichtsweſens .
l0 Möge er ſich einer Aufnahme erfreuen , welche den Gefühlen entſpricht , wo⸗

mit er niedergeſchrieben wurde ! Die Arbeit für das Vaterland iſt meiſt

( 1) Ein fremdes Recht in fremder Sprache — welche unendliche Verwirrung mußte

das erzeugen , ſo vortrefflich daſſelbe auch an ſich ſeyn mochte ! Aber man ver⸗

ſtümmelte es noch überdies ; denn der römiſche Prozeß war mündlich und 6f⸗

fentlich , und man führte den geheimen ein. So wurden die Volksgerichte
völlig unmöglich , und Alles nahm jene traurige Wendung , die der Deutſche nie

genug beklagen kann .
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eine ebenſo unſcheinbare als mühſame ; wer aber ein Patriot ſeyn will ,

darf ſich' s nicht verdrießen laſſen , zu dem großen Baue auch Sand und

Kieſel zu liefern , wenn es ihm verſagt bleibt , Mauern aufzuführen und

Gewölbe zu ſprengen .
Das altdeutſche Gerichtsweſen entſprach in ſeiner Abſtufung vollkom⸗

men den Hauptmomenten der Staatsgeſellſchaft — der Familie , der

Gemeinde , dem Stamme und dem Volk , welche in lokaler Bezie⸗

hung wieder dem Hofe , dem Dorfe oder der Stadt , dem Gau und

dem Lande entſprechen . Es gab alſo Hofgerichte , Dorf - oder Stadt⸗, Gau⸗

und Landgerichte . Das Iſteiner „ Dinggericht “ gehörte der unterſten

Stufe an , es war ein Hof - oder Hubengericht . In welchem urſprüng⸗

lichen Verhältniſſe daſſelbe zum Iſteiner „Dorfgerichte “ ſtund , kann hier
nicht unterſucht werden — es genüge uns , einen Blik auf die Entſtehung
und das Schikſal der Dinggerichte überhaupt zu werfen .

Bei weitem die meiſten unſerer Fleken und Dörfer ſind aus einzelnen
Höfen entſtanden , welche der Wohnort eines reichen Grundbeſizers , oder
des Meiers einer geiſtlichen oder weltlichen Herrſchaft waren . Denn ſolche
Höfe vereinigten zweierlei mit ſich , was die Bewohner einer größern oder
kleinern Nachbarſchaft herbeizog und in der Folge die natürlichſte Veran⸗

laſſung einer wachſenden Anſiedelung gab. Sie waren die Gerichts⸗
ſtätten für alle dem Hofgut angehörigen Leute , und enthielten gewöhnlich
auch eine Kirche oder Kapelle , wo das Volk der Umgegend den Gottes⸗
dienſt beſuchte . Sie waren alſo die politiſchen und kir chlichen Mit⸗
telpunkte eines größern oder kleinern Bezirkes , deſſen Intereſſen ſich in dem
Grade mehr und mehr dahin vereinigen mußten , in welchem Kultur und
Bevölkerung zunahmen .

Wir verlaſſen hier die kirchliche Beziehung des Fronhofes und verfolgen
allein die politiſche . Dieſe aber beſtund in dem Verhältniſſe der Hofange⸗
hörigen oder ſogenannten H ofjünger ( 2) zum Hofherrn , und na⸗
mentlich in dem Grade der Gerichtsgewalt des leztern über die erſtern . Als
Eigenthümer des Gerichtes hatte derſelbe den Vorſiz und einen Theil der
Bußen ; er hielt es aber ſelten in eigner Perſon , ſondern meiſtens durch ſei⸗
nen Vogt oder Maier ab , woher es alsdann den Namen Vogt⸗ - oder
Maier⸗Gericht erhielt . Ding - Gericht hieß es im Allgemeinen als ein
gedungenes , das iſt vertragsmäßiges ; denn das Geſez , wornach

( 2) Hofangehörige gab es in einem weitern und e
gehörten die Huber , d. h. diejenig
vom Fronhofe beſaßen ; zur erſtern dage ie ſ.
Bauern , welche nur mit einzelnen Grundſtüken bel

Sinne . Zur lezten Klaſſe
ganzes Hofgut lehnweis

rzinſer oder auswärtigen
ehnt waren .
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es richtete, warder Dingrodel , oder das Verzeichniß all ' jener Beding⸗

ungen , unter welchen ſich die Hoffünger zu Angehörigen des Fronhofes ge —

macht hatten . Das ganze Verhältniß konnte alſo kein aus der Knechtſchaft

entſprungenes ſeyn , ſondern es mußte aus der Freiheit ſtammen . Jene

kennt nur den Befehl und die Knute —dieſe allein geht Verträge ein und

bildet ein vernünftiges Geſez , wonach Recht und Gericht ſich modeln .

War nun aus einem ſolchen Dinghof allmählig auch ein ganzes Dorf

entſtanden , ſo verlohr derſelbe in der Regel dadurch nichts an ſeinem ur⸗

ſprünglichen Charakter , er verblieb das Zentrum des Bannes und Spren —

gels , und wer ihn beſaß , war immer noch Gerichts — und Kirchherr .

Oft indeſſen erlaubten es die Verhältniſſe nicht , daß ſich das Hofgericht zum

Dorfgerichte erhob , ſondern brachten es mit ſich , daß ein ſolches beſon⸗

ders und ſelbſtſtändig neben ihm aufkam , von welchem es zulezt völlig ver —

ſchlungen wurde , wie wir am Schluſſe des ſiebzehnten Jahrhunderts wenig

dergleichen freie Hofgerichte mehr im Daſeyn erbliken.
Ein ähnliches Schikſal erfuhr das iſteiniſche Dinggericht , wiewohl es

ſich länger als manches andere erhielt , und ſelbſt im vorigen Jahrhundert

noch einmal erneuert wurde . Gehen wir in ſeine Geſchichte zurük . Die

kleine Herrſchaft Iſtein am Oberrhein , welche aus der Burg , dem Dorf

und Fronhofe dieſes Namens nebſt dem Weiler Huttingen beſtund , war

ein uraltes Beſizthum des Hochſtiftes Baſel , mit dem beſondern Umſtande ,

daß der Fronhof eigenthümlich der baſelſchen Domprobſtei angehörte
Rund in dem Biſchof nur ſeinen Obervogt erkannte . Bis zur Mitte des

fünfzehnten Jahrhunderts hatte das dortige Dinggericht in ſeiner alten Form

und Weſenheit fortbeſtanden . Damals aber nahm die deutſche Gerichtsver⸗

faſſung ſchon ſichtbar eine andere Richtung , und vielfach veränderte Verhält⸗

niſſe , auf dem Lande wie in den Städten , machten endlich eine Ausgleichung

des Alten mit dem Neuen zur nothwendigen Bedingniß eines geordneten

Fortbeſtehens . So ſahe ſich auch der baſelſche Domprobſt Hartmann
von Hallwyl veranlaßt , im Jahre vierzehnhundert ſieben und neunzig

eine Erneuerung des iſteiniſchen Dingrodels vorzunehmen ( ) , und da

( 3) Zur Vervollſtändigung unſeres kurzen Tertes theilen wir dieſen „erneuerten Ding⸗

rodel “ hier ſeinem Hauptinhalte nach mit :

„Die Domprobſtei Baſel hat zu Iſtein einen Hof, darein gehören Zwing und

Bann und Kirchenſaz . Jedem neuen Domprobſt werden die Aemter und Lehen

ledig , die er verleihen mag , wem er will , und ſolle man ihm ſchwören als einem

Hofherrn , darnach dem Vogt und dem Dinghof . Eine Bedingniß ſeiner Wahl aber

iſt , daß er Niemanden von ſeinem Erbgut ſtoße , welcher den Ehrſchaz gibt nach

des Dinghofs Recht und Gewohnheit . Empfängt dagegen Einer ſein Lehen und

II . 9
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hiedurch noch keineswegs alle Irrungen und Widerſprüche gehoben waren ,

mußte ſich ſein Nachfolger Rudolf von Hallwyl bald darauf zu einem be⸗

Erbe nicht innerhalb Jahr und Tag , ſo iſt es dem Domprobſt verfallen , wie auch

alles Gut , was ohne deſſen Wiſſen und Willen getheilt , verkauft oder dem Ding⸗

hof ſonſt entfremdet wird . “

„ Zweimal des Jahrs hat der Domprobſt Zufahr oder Dinggericht , eines im

Mayen bei dem Gras , das andere imHerbſte bei dem Wein , und ſolle man jedes

vierzehn Tage zuvor gebiethen oder verkünden laſſen . Der Domprobſt mag dahin

kommen mit zwölf Pferden , und der Maier ſoll ihn über Nacht behalten , doch ſo,

daß die Pferde auf die Huben und Schupſen verlegt werden . Wer ſich deſſen wei⸗

gerte , dem ſchlägt man einen Pfahl vor die Thüre und bindet das Thier daran ; geht

es verlohren , ſo muß er es dem Domprobſt bezahlen und drei Pfund Strafe erlegen.

Dieſelbe Nacht hat der Sigriſt die Lichter zu liefern , und der Bannwart die

Betten zu Hof zu bereiten . Morgends ſollen die Huber die Zufahrt und die Koſten

verrichten und zu Imbiß geben Wildes und Zahmes , alten und neuen Wein . “

„ Wer ein Hofgut hat , Wun und Waid genießt , und nicht zum Fronhof kommt,

beſſert es mit drei Pfund ; iſt aber das Dinggericht anderswo , ſo beſſert er nur neun

Schillinge . Es gehört auch in denſelben Hof das Ellmeß und Maaß , und ſoll man

ferner alles Vieh und andere Pfänder , wo in Wälden und Waiden Schaden gethan ,
dahin antworten , und wer ſich deſſen wehrt , beſſert drei Pfund . “

„ Kommt der Domprobſt außer den zwei Gedingen in den Fronhof , ſo ſoll

man ihm Heerberg geben, Stroh , Heu und Bett , und ſollen es die Huber verrichten .
Wer zu einem gebotenen Gedinge nicht erſcheint , beſſert ebenfalls neun Schil⸗

ling . Richten aber ſolle man dem Domprobſt an einem ſolchen Geding , wann er

will , um alle Sachen , ausgenommen um Diebe , Frevel und Todtſchlag . “
In gemeinen Gedingen ſoll man alle Hofgüter melden und dieſelben ohne

Erlaubniß nirgends verächtigen als in dem Hof. Man ertheilt auch dem Vogte die
Dieb und Frevel — die andern Gerichte ſind des Domprobſt ' s . Der Vogt wird be—

ſonders berufen , er ſizet alsdann zur Seite des Domprobſt ' s und hilft richten alle

Gebrechen und Mängel des Hofes . Von den fallenden Beſſerungen und Bußen ge⸗
hören zwei Drittel dem Domprobſt , das Uebrige dem Vogt . Jener kann ſie nach⸗
laſſen , dieſer aber nie ohne deſſelben Willen . “

„ An Sankt Martinstag ſoll man dem Domprobſt ſeine Zinſen bereit haben, ſechs
Saum rothen Wein von der Hube , wohlſchmekenden , nicht faulen oder ſchimmlich⸗

ten . Wer ihn nicht bereit hat , beſſert des andern Tages drei Schillinge , und ſo alle
Tage , bis nach zwei Wochen , wo der Maier ihn pfändet zu der Tränke , zu Haus
und Hof, zu Holz und Feld, um Zins und Bußen , und beim Mangel eines Pfandes
das Gut in des Domprobſts Gewalt zieht . Kann der Maier nicht ſo viel Wein

bekommen, um die Zinſe abzuſtatten , ſo wird ihm geborgt bis das andere Jahr , im
dritten Jahre aber hat der Domprobſt das Recht , die unverzinsten Huben in ſeine
Gewalt zu nehmen und damit nach Willkühr zu verfahren . Die Zinſe hat der
Torment er zu ſammeln , wofür er von der Hube ſechs Pfennige erhält , der Maier
dagegen hat ſie zu verrechnen und dem Domprobſt zu entrichten . “

„Die Ehrſchäze von den Huben fallen dem Domprobſt , die von den Schupſen
dem Maier . Dafür ſoll dieſer das Langhaus der Kirche deken „ während die Dekung
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„ mit dem Biſchofe verſtehen , worin die gegenſeitigen

Rechte und Befugniſſe genau beſtimmt wurden .

Dieſer Vergleich wirft ein helles Licht auf die Beſchränkung , welche das

Dinghofgericht durch das Entſtehen eines Dorfes und Dorfgerichts , wie

überhaupt durch den veränderten Geiſt und die vielfachen Umgeſtaltungen

des deutſchen Gerichtsweſens erlitten hatte . Seine Kompetenz war ſchon

ſehr unbedeutend geworden , da es längſt keine Spur von politiſchem Cha⸗

rakter mehr beſaß und nur bei ökonomiſchen und Verwaltungs⸗Fragen noch

einigen Gerichtszwang übte und Rechtsſchuz gewährte . Die Verleihung ,

Einziehung oder Fröhnung der Hofgüter , die Anzeige und Beſtrafung der

Feldfrevel , die Aufſicht über Leiſtung der Herrendienſte und Entrichtung der

Zinſe und Gefälle — das war ohngefähr Alles , was damals der Gegen⸗

ſtand ſeiner Verhandlungen ſeyn konnte .

Noch mehr aber zerfiel das Iſteiner Dinggericht in der folgenden Zeit

durch die Veränderungen , welche mit dem Dinghofe vorgiengen , und durch

agſale , denen die obere Rheingegend während des

ſondern „Vergleiche

die mancherlei Kriegsdrangf

ſiebzehnten Jahrhunderts ausgeſezt war . Nachdem der Dinghof mit ſeinem

Maierthum ſeit Langem her an ſachverſtändige Männer aus dem Bauern⸗

ſtande verliehen worden , kam er jezt an die adeligen Familien von Jeſtet⸗

ten und von Kaſtel , deren Oekonomie nicht vortheilhaft einwirkte . Denn

wie derſelbe im Jahre ſechszehnhundert fünf und achtzig durch den kinder⸗

loſen Abgang Herrn Johann Hartmans des Schenken von Kaſtel , als

erledigtes Lehen der Domprobſtei heimfiel , waren „ das Haus beinahe nicht

mehr bewohnlich , die Güter ganz elend gebauen , und die Dinghofs⸗Gerech⸗

tigkeiten verlohren gegangen . “

Durch dieſe Erfahrungen wurde die Domprobſtei beſtimmt , den Ding⸗

hof ferner nicht mehr an fremde Hände zu verleihen , ſondern ihn ſelbſt zu

bewirthſchaften . Er ſollte in Allem , in Haus und Hof , in Gütern , Gerich⸗

ten und Gerechtigkeiten wieder hergeſtellt und wo möglich ökonomiſch ver⸗

beſſert werden . Ein Prozeß aber , welchen die ſchenkiſchen Erben gegen

den Einzug des iſteiniſchen Maierlehens erhoben , hemmte die Ausführung

dieſes Vorhabens , und verlängerte den traurigen Zuſtand des Hofgutes bis

zum Ausgange des ſiebzehnten Jahrhunderts , wo die unfruchtbare Streit⸗

ſache endlich beigelegt wurde .

des Chors dem Leutprieſter obliegt . Der Maier ſoll nach ſeiner Beſcheidenheit

den Lehnleuten auch erlauben das Taub⸗ und Bauholz aus den Hölzern und Almen⸗

uttingen . Wer aber des. Forſtes wartet und pflegt , der ſoll
den zu Iſtein und Hut

dem Domprobſt jährlich geben zwölf junge Gänſe , wovon vier dem Biſchof gehören ,

als dem Obervogt des Dinghofs und der Burg zu Iſtein . “
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Glüklicherweiſe war damals in Herrn § ranz von Hertenſtein ein
Mann an der Domprobſtei , welcher Kenntniſſe und Thätigkeit genug beſaß/
um das Verſäumte thunlichſt einz ibringen . Nicht nur ſtellte er die zerrüt⸗
tete Oekonomie des Dinghofs er her , ſondern ſammelte auch ſorgfältigalle betreffenden Nachrichten aus Urkunden un r
von Chronik deſſelben ( ) . Natürlich mußte hiebei das D

d Akten und verfaßte eine Art

Dinggericht
ſeine beſondere Aufmerkſamkeit erregen , und da er zu ſeiner ? erwunderungfand , daß daſſelbe ſeit dem Jahre ſechszehnhundert drei und achtzig gar nicht
mehr gehalten worden , ſo war ihm zunächſt nichts angelegener , als es wie —
der einzuführen und die halb vergeſſenen Gerechtſamen neuerdings aufzu⸗
friſchen . Der emſige Herr that dieſes noch am Schluſſe des Jahres tauſendſiebenhundert , und betrieb das Geſchäft mit einem Ernſte und einer Pietät
gegen die Inſtitutionen des Alterthums , welche ganz für ihn einnehmen unduns den gerechteſten Grund verleihen , ſein Andenken zu erneuern . Hörenwir ihn aber ſelbſt , wie er in einfacher , treu
Vorgang erzählt .

„ Weilen ſeit Anno dreiundachtzig zu Iſtein bishero kein Dinggerichtmehr gehalten worden , wollte ich ſchier einmal etwas von demſelben wiſſen .Es lebten noch drei Richter und zwei Vorſprech , welche dabei geweſen , ſiekonnten aber gar keine Information geben , deswegen ich etliche Täg zuvordamit zu thun gehabt , bis ich ihnen das Weſen in den Kopf gebracht , undhaben ſich auch die markgräflichen Einzinſer etwas ſpath eingeſtellt . Dan⸗
noch habe ich um neun Uhr Morgens den Anfang gemacht und das Gerichtmit Hubrichtern beſezt. Indem aber die Maier vormalen ſo übel allda
gehaust , habe ich keinen mehr angenommen , ſondern das Maierthum ſelbſtbehalten , und darum für einen Sta bfü hrer im DDinggericht den Unter —
vogt Matthis Brändlin von Iſtein angeſprochen , welcher ſchon Annd drei⸗und achtzig den Stab geführt . Wegen dem ſchenkiſchen Gut ( 5) habe ichfür einen Hubrichter angeſprochen , in meinem Namen zu Gericht zu ſizen,den Stabhalter Matthis Stehlin von Huttingen . Weilen wegen Gna⸗denthal noch Niemand aus Baſel vorhanden , haben wir nach altemBrauch deſſen zwei Träger in ' s Gericht geſezt , nämlich den Franz Haber⸗

sdann ſind ferner als Hubrich⸗

herziger Sprache den ganzen

thür und Lienhard Leubin von Iſtein . Al

( ) Dieſe Arbeit trägt die Ueberſchrift : „ Aus ührlicher Bericht und Verzeichnus wei⸗land des hochwürdigen Herrn H einrich Franz von § ertenſtein Tumprobſtsſelig über den Dinkhof zu Iſtein und deſſen zugehörigen Gütern . “( 5) Dies war ein von demDingt unterſch iedenes Hofgut , welches der Domprobſt eben⸗falls an ſich gezogen , und alſo am Dinggericht , in deſſen Zwing und Bann es lag,zu vertreten hatte .
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ter von da geſeſſen Kaspar Schörlin , Hans Eichhorn und der Gerichts —

ſchreiber Hans Georg Lauger , von Huttingen Hans Georg Söſerich ,

Michel Müller und Hans W enk. Und weilen wir in alten Dinggerichts —

Rödeln gefunden , daß allezeit auch zwei Hubrichter von Efringen geſeſ —

ſen , ſo hat man , um gute Nachbarſchaft zu erhalten , durch eine Umfrage

wieder zwei gewählt , und iſt das Loos auf Hans Schumacher und Friz Bür—
gen gefallen . Es waren alſo der Hubrichter ſammt dem Stabführer zwölf ;

Vorſprech aber waren Martin Döſerich von Huttingen und Chriſtian

Murer von Iſtein . “

„ Nun bin ich mit Herrn Obervogt , Landſchreiber und Schaffner an ei⸗

nem Tiſchlein geſeſſen bei den Fenſtern gegen den Rhein , Herr Amtsſchrei —

ber aber als Protokolliſt mit den Hubrichtern bei den Fenſtern gegen

den Hof. Nach alſo beſetztem Dinggericht iſt auf die Umfrag des Stabhal⸗

ters , ob es an Tag und Stund ſeye , des Herrn Domprobſts Gericht zu

—verbannen , ſolches erkannt worden unt geſchehen . Auf die zweite Um⸗

frag , ob von Nöthen ſeye , den Dingrodel abzuleſen , wurde erkannt , daß

man es thue ſowohl vor den ibern als Einzinſern von Iſtein , Huttingen ,

Efringen , Blanſingen und intersweiler , damit ein Jeder ſich darnach zu

ſtrichten wiſſe. Zuerſt nun iſt der Katalog aller Einzinſer , deren es hundert

und einundſiebzig waren , alsdann auch von Herrn Amtsſchreiber der Ding⸗

hofrodel deutlich und vernehmlich abgeleſen , und von allen Richtern nach

altem Brauch z Kräften erkannt worden . Hierauf haben nicht nur die

Hubrichter , ſondern auch alle Huber und Lehenleut den gewöhnlichen Eid

abgelegt . “
„ Nach dieſem iſt auf eine fernere Umfrage erkannt worden , wie die Gü⸗

ter jezo ſind, ſo ſollen ſie verbleiben ; in Zukunft aber darf keine Verände⸗

rung mehr geſchehen ohne Vorwiſſen des Domprobſts oder ſeines Maiers .

Alsdann wurde ein Jeder gefragt , ob er etwas Strafwürdiges wiſſe , und

hat man ſofort zwölf Klagen und Fragen verhandelt ( ) , worauf der Stab⸗

führer , weilen nichts Weiteres vorgekommen , das Gericht wiederum drei —

mal aufgerufen , und iſt es drei Uhr Nachmittags geweſen . Die Her⸗

ren Obervogt , Landſchreiber , Amtsſchreiber und Schaffner , ferners der Herr

Pfarrer von Iſtein und der Vogt von Kirchen haben mit mir im Dinghof ,

der Stabhalter mit den Richtern und Vorſprechen im Wirtshaus gegeſſen ,

8

mmtlich Holzfrevel , Zins⸗ und Zehntlieferung ,Boden⸗Umwandlung
ſen in Necker) , Viehtrieb und dergleichen . Einige Punkte , worüber man nicht

competent war , urden vor das Amtsverhör nach Lörrach verwieſen . Unter den

Zehntfragen kommt auch der Tab akzehent im Iſteiner Banne (dies⸗ und jenſeit

des Rheines ) vor .
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und hat die ganze Uerte zwanzig Pfund Heller ausgemacht , welches auf
alle Einzinſer ausgetheilt worden . “

Aus ſolchen Trümmern des früher allgemeinen Gerichtsrechtes in

Deutſchland erſieht man , wie ſehr das Volk dadurch mußte gehoben werden .

Die genaue , lebendige Kenntniß ſeiner Rechte und Freiheiten verlieh ihm
eine Sicherheit und ein Selbſtgefühl , die man ſpäter vergeblich bei ihm

ſucht . Die Rechtsvertretung , die bürgerliche Anerkennung und richterliche
Anwendung der Geſeze , die Würde der Verhandlung , das Feierliche der

Exekution , die Gerichtsmale — all ' das , öffentlich , im und durch ' s
Volk, mußte einen ganz andern Geiſt erzeugen , als derjenige iſt , welchen
wir dem fremden Rechte und verſchloſſenen Gerichtsweſen verdan⸗

ken ( 7) . Es iſt unberechenbar , wie bildend allein ſchon die Oeffentlichkeit
auf den Volkscharakter eingewirkt , und welche wohlthätigen Folgen alsdann
das ganze große Gerichtsweſen von den Hof - und Landgerichten herab bis

zu den Dorf⸗ und Hubgedingen , neben den Friedens - und Schieds⸗ oder

Austragsgerichten , auf das Leben der Nation gehabt . Unmöglich hätte ſich
auch bei der damaligen großen Freiheit im Handel und Wandel , bei der
Heftigkeit der Leidenſchaften , bei dem Mangel aller Schulbildung im Volk ,
bei dem Fehderecht des Adels , die Geſellſchaft halten können , ohne das Ge⸗
gengewicht , welches ihr zum Theil die Kirche , zum Theil jenes Gerichts⸗
weſen verlieh .

( 7) „ Kurze , unpartheiiſche , wohlfeile Rechtsmittheilung , Vermeidung
der meiſten Schikanen , keine Sporteln und keine Belohnung für
das Richteramt —welche Vortheile ! Wir betrauern die Vernichtung hier⸗
von und dürfen uns nicht ſchmeicheln , daß beſoldete Rechtsgelehrte , deren Kenntniſſe
und Unpartheilichkeit wir keineswegs in Zweifel ziehen , jene edle Einfalt , das
Herkommen des grauen Alterthums , ſich angeeignet haben mögen . Eine Einrich⸗
tung , deren Urſprung in der Wiege des Volkes liegt und mit demſelben Jahrhun⸗
derte lang fortblühte , hat immer etwas Eigenartiges , Charakteriſtiſches .
Sie gieng vom Vater auf den Sohn über . Ihre gänzliche Veränderung gab dem
Gefühle des Landmannes eine andere Wendung — und Achtung und Zutrauen
giengen verlohren “ Bodmann , rheing . Alterthüm . II , 609.
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